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1. Vorbemerkungen

Die Justizvollzugsanstalt Siegburg ist eine Strafvollzugsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen mit derzeit 568 Haftplätzen. Die Vollstreckungszuständigkeit umfasst den Vollzug von Freiheitsstrafen und Untersuchungshaft an erwachsenen männlichen Inhaftierten. Überwiegend handelt es sich um Strafgefangene mit kurzen Haftzeiten. Die Justizvollzugsanstalt Siegburg verfügt zudem über eine Sozialtherapeutische Abteilung.

2. Leistungsprofile

2.1 Maßnahme 1 – Alphabetisierungskurs (20 UE pro Woche)

2.1.1 Teilnehmer

Als Teilnehmer an den Alphabetisierungskursen sind 

· Primäre Analphabeten (Gefangene, die über keine schriftsprachlichen Kompetenzen verfügen)
· Funktionale Analphabeten (Gefangene, deren erworbene schriftsprachliche Kompetenzen in der Muttersprache nicht ausreichend sind, sodass zumindest von Problemen beim Lesen und Schreiben in der Muttersprache auszugehen ist)
· Zweitschriftlerner (Gefangene, die in einem nicht-lateinischen Schriftsystem funktional alphabetisiert sind)

vorgesehen.

Ob die Teilnahme an einem Alphabetisierungskurs notwendig ist, wird durch den pädagogischen Dienst der Justizvollzugsanstalt Siegburg festgelegt.
Die Höchstteilnehmerzahl pro Kurs beträgt in der Regel 6 Inhaftierte.


2.1.2 Aufgabe und Ziel

Aufgabe der Alphabetisierungskurse ist es, einen Gefangenen innerhalb von ca. 500 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten (UE) dem Ziel der funktionalen Alphabetisierung möglichst nah zu bringen und gleichzeitig Deutschkenntnisse zu vermitteln.
Sprachliches Ziel des Alphabetisierungskurses ist der Erwerb der Grundalphabetisierung und elementarer Deutschkenntnisse. Zudem ist das Erreichen des Sprachniveaus A1.1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen während der Kursdauer anzustreben.

2.1.3 Unterrichtssprache

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Die Alphabetisierung erfolgt in der Zweitsprache Deutsch und nicht in der Muttersprache der teilnehmenden Gefangenen.

2.1.4 Inhalte und Methoden

Inhaltliche Schwerpunkte der Alphabetisierungskurse sind die sprachliche und schriftsprachliche Förderung der Gefangenen und die Vermittlung allgemeiner und kommunikativer Kompetenzen. Auf diese Schwerpunkte ist der überwiegende Teil der Kurse auszurichten.
Den Gefangenen ist eine grundlegende phonologische Bewusstheit zu vermitteln.
Dazu soll ihnen eine Einführung in das deutsche Alphabet mit seinen Buchstabenlauten und Buchstabengruppen mit eigenen Lautwerten oder eigener Lautkombination geboten werden. Augenmerk ist vor allem auf die Förderung der richtigen Aussprache zu legen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Lesen von einfachen Schrifttypen und Schreibschrift. Die Gefangenen sind intensiv bei der Ausbildung einer persönlichen Handschrift unter schreibökonomischen Gesichtspunkten zu unterstützen. Darüber hinaus ist die orthografische Kompetenz der Gefangenen zu schulen. Vor allem das Konzept der Groß- und Kleinschreibung, sowie die angemessene Verwendung von Höflichkeitskonventionen sollen hier im Mittelpunkt stehen.

2.1.5 Organisation

Der Alphabetisierungskurs soll als schulische Vollzeitmaßnahme angeboten werden. Der Unterrichtsumfang pro Woche beträgt 20 UE. Pro Jahr werden 2 Kurse (jeweils ca. 6 Monate) fortlaufend durchgeführt.
Ausgenommen sind gesetzliche Feiertage. 

Aus anstaltsorganisatorischen Gründen sind folgende Zeitfenster für die Durchführung der Unterrichtstunden nach Absprache möglich:
[bookmark: _Hlk214635923]Mo. – Fr. 8.00 – 11.15 Uhr (inkl. 30 Min. Pause) bzw. 12.30 – 15.00 Uhr 

Die Durchführung des Kurses basiert auf einem entsprechenden Lehrwerk. Das Lehrwerk wird nach Abstimmung mit dem Pädagogischen Dienst der Justizvollzugsanstalt Siegburg ausgewählt. Die Beschaffung für die Teilnehmer erfolgt durch die Justizvollzugsanstalt.

2.1.6 Schnittstellen

Die eingesetzten Fachkräfte verfügen über ein Büro in der Justizvollzugsanstalt Siegburg und halten zur Vermeidung von Doppelarbeit ständigen Kontakt zu den internen Dienststellen, insbesondere zum pädagogischen Dienst.
Der Bildungsträger teilt dem Pädagogischen Dienst der Justizvollzugsanstalt monatlich seine Referenteneinsatzplanung mit.

2.1.7 Arbeitsplatz

Die Kurse sind in den für die Schulung von Gefangenen vorgesehenen Räumlichkeiten innerhalb der Anstalt abzuhalten.

2.1.8 Personal

2.1.8.1 Fachliche Voraussetzungen

Die eingesetzten Fachkräfte verfügen über die staatliche Anerkennung als Diplom-Pädagogin bzw. Diplom-Pädagoge oder eine vergleichbare, dem Sachzweck dienliche Ausbildung. Darüber hinaus sind Erfahrungen und Qualifizierungen im Bereich der Alphabetisierung von nicht deutschsprachigen Menschen obligatorisch. Auch sollten die Lehrkräfte bereits über ausreichende Unterrichtserfahrungen im Strafvollzug verfügen. Ebenfalls werden Erfahrungen in der Übernahme von Klassenleiterfunktionen erwartet.
Die fachliche Qualifikation ist bereits im Rahmen der Angebotsabgabe nachzuweisen.

2.1.8.2 Persönliche Voraussetzungen

Die eingesetzten Fachkräfte verfügen über:

· Durchsetzungsvermögen
· Bereitschaft zu einer vertrauensvollen und loyalen Zusammenarbeit mit dem Vollzugdienst und den Fachdiensten (insbesondere dem Pädagogischen Dienst)
· lösungsorientiertes Handeln, Kreativität und Flexibilität
· Teamfähigkeit
· gute Kommunikationsfähigkeit 


2.1.8.3 Besondere Voraussetzungen

Von den eingesetzten Fachkräften sind die beigefügten Erklärungen über Vorstrafen und anhängige Strafverfahren sowie die Erklärung über geordnete Finanzverhältnisse (Schuldnererklärung) unmittelbar nach Auftragsvergabe unterschrieben der Justizvollzugsanstalt Siegburg zu übersenden.
Durch die Justizvollzugsanstalt Siegburg erfolgt darüber hinaus eine Überprüfung der eingesetzten Fachkräfte nach dem Bundeszentralregistergesetz (erweitertes Führungszeugnis an Behörden gem. § 31 Abs. 1 BZRG). Des Weiteren wird durch die Justizvollzugseinrichtung unter Sabotageschutzgesichtspunkten eine einfache Sicherheitsprüfung gemäß § 10 SÜG NRW durchgeführt. Die Zuschlagserteilung kann unter Vorbehalt des Ergebnisses der Sicherheitsüberprüfung erfolgen. Daher ist es zwingend notwendig, bereits mit der Angebotsabgabe diejenige Fachkraft zu benennen, die für die Vertragserfüllung eingesetzt wird. Folgende Angaben werden unbedingt benötigt: Name (Vor- und Nachname sowie ggfs. Geburtsname), eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises, die aktuelle Anschrift, der Geburtsort, das Geburtsdatum sowie die Staatsangehörigkeit. Diese Angaben sind auch bereits für eine Vertretungskraft vorzulegen.
Vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgt zudem am Erfüllungsort eine förmliche Verpflichtung der Fachkräfte nach beigefügtem Muster.

2.1.9 Umfang und Dauer

Die ausgeschriebene Leistung ist zunächst für die Dauer von 2 Jahren angelegt, mit der Option, den Vertrag stillschweigend um je ein Jahr zu verlängern, bis zu einer Maximallaufzeit von 4 Jahren. In diesem Zeitraum ist die Maßnahme fortlaufend durchzuführen.

2.1.10 Dokumentation und Evaluation

Das Führen eines Kursbuches wird vorausgesetzt. Dieses ist ferner zur dauerhaften Aufbewahrung, im Rahmen der Aufbewahrungsfristen, dem Pädagogischen Dienst der Anstalt auszuhändigen.
Die Lernfortschritte der Gefangenen sind personenbezogen zu dokumentieren und regelmäßig mit dem pädagogischen Dienst zu erörtern. 
Die Leistungen der Gefangenen sind in einem Abschlussbericht festzuhalten und dem pädagogischen Dienst vorzulegen.



2.2 Maßnahme 2 - Integrationskurs B 1 (20 UE pro Woche)

2.2.1 Teilnehmer

Als Teilnehmer an dem Integrationskurs sind Gefangene mit „Migrationshintergrund“ vorgesehen, die über schriftliche und mündliche Grundkenntnisse der deutschen Sprache (Sprachniveau A) verfügen. Ob die Teilnahme an einem Integrationskurs notwendig ist, wird durch den pädagogischen Dienst der Justizvollzugsanstalt Siegburg festgelegt.
Die Höchstteilnehmerzahl pro Kurs beträgt in der Regel 8-10 Inhaftierte. 

2.2.2 Aufgabe und Ziele

Aufgabe des Integrationskurses ist es, in einem Zeitrahmen von ca. 500 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten (UE) bei den Teilnehmern die Grammatik zu festigen und den Wortschatz zu erweitern. Die Teilnehmer sollen ihre Meinung in Diskussionen einbringen und Gesprächen folgen können. Schriftlich wird das Verfassen von alltagsbezogenen Briefen und Texten geübt. Am Ende der Maßnahme steht die Abschlussprüfung „B1“ auf der Basis des "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprache".

2.2.3 Unterrichtssprache

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 

2.2.4 Inhalte und Methoden

Die Lerninhalte selbst richten sich nach den vereinbarten Kompetenzzielen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (CEFR). In Rollenspiele, Partner- und Gruppenarbeit lernen die Kursteilnehmer handlungsorientiert, auf den Lerner hin ausgerichtet und interaktiv Deutsch. Die Anwendung der Sprache, mündlich und schriftlich, steht außerdem im Vordergrund.

2.2.5 Organisation

Der Integrationskurs wird als schulische Vollzeitmaßnahme mit 20 UE pro Woche angeboten. Die Kurse finden ununterbrochen von Montag bis Freitag mit regelmäßig 4 UE pro Tag statt. Ausgenommen sind gesetzliche Feiertage. Pro Jahr werden jeweils 2 Kurse (Dauer ca. 5 Monate) durchgeführt. In der restlichen Zeit (ca. 4 – 8 Wochen) ruht der Unterricht.
Aus anstaltsorganisatorischen Gründen sind folgende Zeitfenster für die Durchführung der Unterrichtstunden nach Absprache möglich:
Mo. – Fr. 8.00 – 11.15 Uhr (inkl. 30 Min. Pause) bzw. 12.30 – 15.00 Uhr

Die Durchführung des Kurses basiert auf einem entsprechenden Lehrwerk. Das Lehrwerk wird nach Abstimmung mit dem Pädagogischen Dienst der Justizvollzugsanstalt Siegburg ausgewählt. Die Beschaffung für die Teilnehmer erfolgt durch die Justizvollzugsanstalt.

2.2.6 Schnittstellen
Die eingesetzten Fachkräfte verfügen über ein Büro in der Justizvollzugsanstalt Siegburg und halten zur Vermeidung von Doppelarbeit ständigen Kontakt zu den internen Dienststellen, insbesondere zum pädagogischen Dienst.
Der Bildungsträger teilt dem Pädagogischen Dienst der Justizvollzugsanstalt monatlich seine Referenteneinsatzplanung mit.

2.2.7 Arbeitsplatz

Die Kurse sind in den für die Schulung von Gefangenen vorgesehenen Räumlichkeiten innerhalb der Anstalt abzuhalten.

2.2.8 Personal

2.2.8.1 Fachliche Voraussetzungen

[bookmark: _Hlk214638569]Die eingesetzten Fachkräfte verfügen über die staatliche Anerkennung als Diplom-Pädagogin bzw. Diplom-Pädagoge, abgeschlossene Studiengänge oder eine vergleichbare, dem Sachzweck dienliche Ausbildung.
Darüber hinaus sind langjährige Erfahrungen und Qualifizierungen im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ oder Zusatzqualifizierungen für Lehrkräfte in Integrationssprachkursen obligatorisch. Auch sollten die Lehrkräfte bereits über ausreichende Unterrichtserfahrungen im Strafvollzug verfügen. Ebenfalls werden Erfahrungen in der Übernahme von Klassenleiterfunktionen erwartet.
Die fachliche Qualifikation ist bereits im Rahmen der Angebotsabgabe nachzuweisen.

2.2.8.2 Persönliche Voraussetzungen

Die eingesetzten Fachkräfte verfügen über:

· Durchsetzungsvermögen
· Bereitschaft zu einer vertrauensvollen und loyalen Zusammenarbeit mit dem Vollzugdienst und den Fachdiensten (insbesondere dem Pädagogischen Dienst)
· lösungsorientiertes Handeln, Kreativität und Flexibilität
· Teamfähigkeit
· gute Kommunikationsfähigkeit 


2.2.8.3 Besondere Voraussetzungen

Von den eingesetzten Fachkräften sind die beigefügten Erklärungen über Vorstrafen und anhängige Strafverfahren sowie die Erklärung über geordnete Finanzverhältnisse (Schuldnererklärung) unmittelbar nach Auftragsvergabe unterschrieben der Justizvollzugsanstalt Siegburg zu übersenden.
Durch die Justizvollzugsanstalt Siegburg erfolgt darüber hinaus eine Überprüfung der eingesetzten Fachkräfte nach dem Bundeszentralregistergesetz (erweitertes Führungszeugnis an Behörden gem. § 31 Abs. 1 BZRG). Daher ist es zwingend notwendig, bereits mit der Angebotsabgabe diejenige Fachkraft zu benennen, die für die Vertragserfüllung eingesetzt wird. Folgende Angaben werden unbedingt benötigt: Name (Vor- und Nachname sowie ggfs. Geburtsname), eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises, die aktuelle Anschrift, der Geburtsort, das Geburtsdatum sowie die Staatsangehörigkeit. Diese Angaben sind auch bereits für eine Vertretungskraft vorzulegen.
Vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgt zudem am Erfüllungsort eine förmliche Verpflichtung der Fachkräfte nach beigefügtem Muster.

2.2.9 Umfang und Dauer

Die ausgeschriebene Leistung ist zunächst für die Dauer von zwei Jahren angelegt mit stillschweigender Verlängerung auf bis zu vier Jahren sofern nicht eine der Parteien mit einer dreimonatigen Frist schriftlich kündigt.

2.2.10 Dokumentation und Evaluation

Das Führen eines Kursbuches wird vorausgesetzt. Dieses ist ferner zur dauerhaften Aufbewahrung, im Rahmen der Aufbewahrungsfristen, dem Pädagogischen Dienst der Anstalt auszuhändigen.
Die Lernfortschritte der Gefangenen sind personenbezogen zu dokumentieren und regelmäßig mit dem Pädagogischen Dienst zu erörtern. 


2.3 Maßnahme 3 – Sprachkurs für Untersuchungsgefangene (6 UE pro Woche)

2.3.1 Teilnehmer

Seit ca. 1,5 Jahren hat die JVA Siegburg auch Untersuchungshaft in ihrer Zuständigkeit. Untersuchungsgefangene werden in einer speziellen Abteilung der Justizvollzugsanstalt untergebracht, da sie von Strafgefangenen zu trennen sind. Somit sind für den Bereich der Untersuchungshaft gesonderte Maßnahmen erforderlich. Besonders Inhaftierte mit Sprachproblemen fällt es oft schwer, sich im Vollzugsalltag zurechtzufinden. Sie benötigen vor allem erste sprachliche Grundlagen zur alltäglichen Orientierung.

2.3.2 Aufgabe und Ziele

Das sprachliche Förderangebot hat zum Ziel, Gefangene entsprechend ihres individuellen Bedarfs beim Erwerb grundlegender Sprach- und Schriftfähigkeit zu unterstützen.
Die Maßnahme ermöglicht eine erste Verständigung und soll die Teilnahme am Vollzugsalltag erleichtern. Zudem schafft sie die sprachliche Grundlage für weiterführende Bildungsangebote. 
Der Sprachkurs soll mit 6 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten (UE) pro Woche von externen Lehrkräften unterstützt werden. 
Weitere ca. 16 Stunden Unterricht werden vom Pädagogischen Dienst der JVA Siegburg, dem auch die Klassenleitung obliegt, geleistet.

2.3.3 Unterrichtssprache

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 

2.3.4 Inhalte und Methoden

Die konkreten Lerninhalte selbst werden mit der zuständigen Klassenlehrerin zeitnah abgestimmt. 
Gefördert werden soll die basale Sprachfähigkeit durch die Einführung wesentlicher Begriffe und einfacher Satzstrukturen, um die integrationshemmenden Folgen mangelnder Deutschkenntnisse zu überwinden und eine grundlegende Verständigung im Haftalltag sicherzustellen.

2.3.5 Organisation

Der Sprachkurs wird als schulische Vollzeitmaßnahme mit ca. 22 UE pro Woche angeboten. Für die Durchführung des Unterrichts (6 UE) sind aus anstaltsorganisatorischen Gründen folgende Zeitfenster in Absprache mit der Kursleitung möglich:
Mo. – Fr. 8.00 – 11.15 Uhr (inkl. 30 Min. Pause) bzw. 12.30 – 15.00 Uhr 

[bookmark: _Hlk214636522]Ausgenommen sind gesetzliche Feiertage. Pro Jahr werden 2 Kurse (jeweils ca. 6 Monate) fortlaufend durchgeführt.

Wenn gewünscht können für den Unterricht zusätzlich Lehrwerke eingesetzt werden. Die Lehrwerke werden nach Abstimmung mit dem Pädagogischen Dienst durch die Justizvollzugsanstalt beschafft.



2.3.6 Schnittstellen
Die eingesetzten Fachkräfte verfügen über ein Büro in der Justizvollzugsanstalt Siegburg und halten zur Vermeidung von Doppelarbeit ständigen Kontakt zu den internen Dienststellen, insbesondere zum pädagogischen Dienst.
Der Bildungsträger teilt dem Pädagogischen Dienst der Justizvollzugsanstalt monatlich oder nach Bedarf seine Referenteneinsatzplanung mit.

2.3.7 Arbeitsplatz

Die Kurse sind in den für die Schulung von Gefangenen vorgesehenen Räumlichkeiten innerhalb der Anstalt abzuhalten.

2.3.8 Personal

2.3.8.1 Fachliche Voraussetzungen

Die eingesetzten Fachkräfte verfügen über die staatliche Anerkennung als Diplom-Pädagogin bzw. Diplom-Pädagoge, abgeschlossene Studiengänge oder eine vergleichbare, dem Sachzweck dienliche Ausbildung.
Darüber hinaus sind langjährige Erfahrungen und Qualifizierungen im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ oder Zusatzqualifizierungen für Lehrkräfte in Integrationssprachkursen obligatorisch. Auch sollten die Lehrkräfte bereits über ausreichende Unterrichtserfahrungen im Strafvollzug verfügen. 
Die fachliche Qualifikation ist bereits im Rahmen der Angebotsabgabe nachzuweisen.

2.3.8.2 Persönliche Voraussetzungen

Die eingesetzten Fachkräfte verfügen über:

· Durchsetzungsvermögen
· Bereitschaft zu einer vertrauensvollen und loyalen Zusammenarbeit mit dem Vollzugdienst und den Fachdiensten (insbesondere dem Pädagogischen Dienst)
· lösungsorientiertes Handeln, Kreativität und Flexibilität
· Teamfähigkeit
· gute Kommunikationsfähigkeit 
· Bereitschaft zur Arbeit mit schwierigen Persönlichkeiten (Drogenabhängige, Persönlichkeitsgestörte etc.) sowie Kenntnisse über deeskalierende Gesprächsführung



2.2.8.3 Besondere Voraussetzungen

Von den eingesetzten Fachkräften sind die beigefügten Erklärungen über Vorstrafen und anhängige Strafverfahren sowie die Erklärung über geordnete Finanzverhältnisse (Schuldnererklärung) unmittelbar nach Auftragsvergabe unterschrieben der Justizvollzugsanstalt Siegburg zu übersenden.
Durch die Justizvollzugsanstalt Siegburg erfolgt darüber hinaus eine Überprüfung der eingesetzten Fachkräfte nach dem Bundeszentralregistergesetz (erweitertes Führungszeugnis an Behörden gem. § 31 Abs. 1 BZRG). Daher ist es zwingend notwendig, bereits mit der Angebotsabgabe diejenige Fachkraft zu benennen, die für die Vertragserfüllung eingesetzt wird. Folgende Angaben werden unbedingt benötigt: Name (Vor- und Nachname sowie ggfs. Geburtsname), eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises, die aktuelle Anschrift, der Geburtsort, das Geburtsdatum sowie die Staatsangehörigkeit. Diese Angaben sind auch bereits für eine Vertretungskraft vorzulegen.
Vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgt zudem am Erfüllungsort eine förmliche Verpflichtung der Fachkräfte nach beigefügtem Muster.

2.3.9 Umfang und Dauer

Die ausgeschriebene Leistung ist zunächst für die Dauer von 2 Jahren angelegt, mit der Option der stillschweigenden Verlängerung um jeweils 1 Jahr bis zu einer maximalen Laufzeit von 4 Jahren.

2.3.10 Dokumentation und Evaluation

Der Unterricht wird in einem vorliegenden Klassenbuch dokumentiert. Die Lernfortschritte der Gefangenen sind gegebenenfalls zu dokumentieren und in regelmäßigem Abstand mit dem Pädagogischen Dienst zu erörtern. 

3. Wertung 

Wertungskriterien sind:

I. Die gemäß § 6 Abs. 1 des Mustervertrags zu zahlende Vergütung je Unterrichtseinheit
II. Das vom Anbieter zu erstellende Konzept zur Umsetzung der ausgeschriebenen Maßnahme 
III. Die Erfahrung des Anbieters in der Durchführung von Bildungskursen in einer Justizvollzugsanstalt

Sofern die sich aus der Leistungsbeschreibung dem darin anliegenden Mustervertrag ergebenden Anforderungen und Vertragsbestandteile nicht oder nicht vollständig eingehalten bzw. nachgewiesen werden, wird das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen. Des Weiteren wird das Angebot ausgeschlossen, wenn das unter II. vom Anbieter zu erstellende Konzept zur Umsetzung der ausgeschriebenen Maßnahme nicht mit den sich aus der Leistungsbeschreibung und den Vertragsunterlagen ergebenden Anforderungen übereinstimmt bzw. sich auch auf Nachfrage nicht nachvollziehen lässt. Ausschlaggebend für die Zuschlagserteilung ist somit das unter Berücksichtigung aller Umstände wirtschaftlichste Angebot. Der günstigste Preis ist nicht entscheidend. 
Der Anbieter erklärt sich bereit, dass Angebot nach Angebotsende unter Umständen 
(kostenfrei) in einem persönlichen Termin mit der Bedarfsstelle (Justizvollzugsanstalt Siegburg) zu erörtern.

Zu I.:
Ausgangspunkt für die Verhältnisgewichtung des Zuschlagskriteriums „Preis“ ist das Angebot mit dem jeweils günstigsten Gesamtpreis gemäß § 6 Abs. 1 des anliegenden Mustervertrags, mit welchem alle mit der Durchführung des Auftrags in Zusammenhang stehenden Kosten wie beispielsweise Personal, gesetzliche oder freiwillige Sozialleistungen, die Kosten für Aus- und Weiterbildung, Fahrgeld, Versicherungen sowie die erforderlichen Ausrüstungsgegenstände abgegolten sind. 

Zu II.:
Gewertet wird ein vom Anbieter erstelltes und als gesonderte Anlage beigefügtes Konzept zur Durchführungsstrategie und zur individuellen Planung des Projekts.
Das Konzept sollte sich wie folgt gliedern:

1) Vorstellung des Anbieters:
Vorstellung aller relevanten Daten, wie etwa der Rechtsform, Größe der Organisation o.a. (Mitarbeiter, Standorte), Ausrichtung (Tätigkeiten, Ziele), Gründung, etc. 

2) Durchführung:
Darlegung, wie die Sicherstellung zur Erfüllung der Anforderungen (Ausgestaltung der Tätigkeit, Gewährleistung der Abwesenheitsvertretung, Einhaltung des Anforderungsprofils, etc.) gewährleistet wird. 
 
Sofern ein Konzept den Anforderungen nicht entspricht, ist das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen. Des Weiteren wird das Angebot ausgeschlossen, wenn die bisher gemachten Erfahrungen mit dem Anbieter begründete Zweifel an der Qualität der Leistung bzw. an der Eignung des Bieters zulassen.

Zu III.:
Bei dem Zuschlagskriterium „Erfahrung“ wird bewertet, ob der Bieter bereits Erfahrung in der Durchführung von Bildungskursen in einer Justizvollzugsanstalt hat.



4. Mustervertrag

Vertrag




zwischen

dem Land Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch das Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen,
dieses vertreten durch die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Siegburg

- im Folgenden als Auftraggeber bezeichnet -


und

(…)

- im Folgenden als Auftragnehmer bezeichnet -


über die Durchführung von Bildungskursen in der Justizvollzugsanstalt Siegburg




§ 1
Vertragsgegenstand

Der Auftragnehmer führt in der Justizvollzugsanstalt Siegburg Bildungskurse durch. Hierfür entsendet er Frau/Herrn (Vor- und Nachname, ggfs. Geburtsname), geboren am (...) in (…), wohnhaft (…), nachfolgend Fachkraft genannt, mit einem Umfang von (…) Stunden/Woche.
Als feste Vertreterin/fester Vertreter wird Frau/Herr (Vor- und Nachname, ggfs. Geburtsname), geboren am (…) in (…), wohnhaft (…) bestimmt.

Die Fachkräfte des Auftragnehmers treten nicht in ein Dienstverhältnis zum Land Nordrhein-Westfalen. Die Anstaltsleitung ist dennoch in vollzuglichen Belangen weisungsbefugt. Ein Anspruch auf Übernahme in den Landesdienst wird durch die Tätigkeit in der Justizvollzugsanstalt Siegburg nicht begründet.

Die Leistungsmerkmale und -anforderungen ergeben sich im Einzelnen aus den in § 2 näher aufgeführten Vertragsbestandteilen.

§ 2
Vertragsbestandteile

Bestandteile des Vertrags sind

- 	die Vergabeunterlagen zu der öffentlichen Ausschreibung mit der Vergabe Nr. AV-03-2025 gemäß der Auflistung in der Aufforderung zur Angebotsabgabe nebst Anlagen
- 	das auf der Grundlage des o.g. Vergabeverfahrens abgegebene Angebot des Auftragnehmers, das die Regelungen des Vertragsentwurfs nur ausfüllen, aber nicht abändern kann, nebst Anlagen
- 	das Schreiben des Auftraggebers über die Erteilung des Zuschlags an den Auftragnehmer
- 	die besonderen Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Tariftreue und Mindestentlohnung unter Berücksichtigung des Tariftreue- und Vergabegesetzes (TVgG – NRW)

Bei Widersprüchen gelten die Vertragsbestandteile in dieser Reihenfolge. Ergänzend zu den Vergabe- und Vertragsbedingungen gelten die deutschen Rechtsvorschriften.	
Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie sonstige vorformulierte Vertragsbedingungen des Auftragnehmers sind ausgeschlossen und werden nicht Vertragsbestandteil.

§ 3
Vertragslaufzeit

Der Vertrag beginnt am 01.01.2026 für die Dauer von zunächst 2 Jahren, mit der Option der stillschweigenden Verlängerung um jeweils 1 Jahr bis zu einer maximalen Vertragslaufzeit von 4 Jahren. 
Die ersten sechs Monate nach Beginn des Vertrags gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann der Vertrag vom Auftraggeber mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende ohne Angabe von Gründen schriftlich gekündigt werden

§ 4
Leistungen des Auftragnehmers

Die von dem Auftragnehmer zur Erfüllung dieses Vertrags im Einzelnen zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus Abschnitt 2 der Leistungsbeschreibung zum o.g. Vergabeverfahren, den hierzu im Angebot des Auftragnehmers gemachten Angaben nebst Anlagen und dem Schreiben des Auftraggebers über die Erteilung des Zuschlags.

§ 5
Ansprechpartner

Für die aus dem Vertragsverhältnis resultierenden Belange der Auftragsausführung (Abstimmungsfragen, Beschwerdemanagement etc.) benennt der Auftraggeber eine zentrale Ansprechpartnerin/einen zentralen Ansprechpartner sowie eine Vertreterin/einen Vertreter mit den entsprechenden Kontaktdaten.

Für das Vertragsmanagement mit dem Auftraggeber ist ebenfalls ein zentraler Ansprechpartner nebst Vertreter zu benennen.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, etwaige Änderungen bezüglich der Ansprechpartner rechtzeitig mitzuteilen.

§ 6
Preise

Die für die Leistungserfüllung zu gewährende Vergütung je Unterrichtseinheit beträgt:

Maßnahme 1 _____________ EUR inkl. MwSt.[footnoteRef:1] [1:  Verbindliches Angebot; vom Bieter einzutragen] 


Maßnahme 2 _____________ EUR inkl. MwSt.1

Maßnahme 3 _____________ EUR inkl. MwSt.1

Mit diesem Preis sind alle mit der Durchführung des Auftrags in Zusammenhang stehenden Kosten wie beispielsweise Personal, gesetzliche oder freiwillige Sozialleistungen, die Kosten für Aus- und Weiterbildung, Fahrgeld, Versicherungen sowie die erforderlichen Ausrüstungsgegenstände abgegolten.

Die Vergütung nach Abs. 1 ist ein Festpreis. Änderungen während der Vertragslaufzeit sind – vorbehaltlich der Regelungen des Absatzes 3 – ausgeschlossen. Sie gilt über die gesamte Laufzeit dieses Vertrags unverändert. Wird der Vertrag aufgrund der Verlängerungsoption (§ 3 dieses Vertrags) fortgesetzt, gilt das vereinbarte Entgelt gemäß Abs. 1 auch für den Verlängerungszeitraum unverändert fort.

Bei einer Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer werden fällige Entgelte ab Inkrafttreten der Änderung entsprechend angepasst. Verlangt der Auftragnehmer während der Vertragslaufzeit aus einem darüber hinausgehenden gesetzlichen, regulatorischen oder sonstigen nicht von ihm veranlassten Grund eine Erhöhung des Entgelts, hat er die Gründe für die Erhöhung schriftlich darzulegen und gegebenenfalls nachzuweisen. Das Entgelt wird danach im gegenseitigen Einvernehmen neu festgesetzt.


§ 7
Rechnungslegung

Die Rechnungslegung erfolgt monatlich nachträglich bis spätestens zum 20. des Nachfolgemonats unmittelbar mit der Justizvollzugsanstalt Siegburg. Mit der Rechnung ist jeweils eine aussagekräftige Übersicht über die geleisteten Unterrichtseinheiten vorzulegen. Die Vergütung ist fällig zum 15. Arbeitstag nach Rechnungslegung.

§ 8
Qualitätsmanagement

Der Auftragnehmer verpflichtet sich nur zuverlässige Fachkräfte zu beauftragen. Er gewährleistet darüber hinaus,

· dass die von ihm mit der Erfüllung der vertraglichen Pflichten beauftragten Fachkräfte die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften beachten,
· dass die von ihm mit der Erfüllung der vertraglichen Pflichten beauftragten Fachkräfte vertraulich mit den personenbezogenen Daten, die während der Zusammenarbeit erlangt werden, umgehen
· dass die aus dem Bereich des Auftraggebers erlangten Informationen nicht unberechtigt an Dritte weitergegeben oder sonst verwendet werden.

Der Auftragnehmer stellt während etwaiger Abwesenheitszeiten der unter § 1 benannten Fachkraft den vorbezeichneten unter § 1 des Vertrags genannten festen Vertreter. Sollte auch der fest benannte Vertreter ausfallen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, unverzüglich einen weiteren Vertreter in Abstimmung mit der Anstaltsleitung zu benennen.

§9
Geheimhaltung und Datenschutz

Die Vertragsparteien werden alle Informationen, die sie im Rahmen der vertragsgegenständlichen Zusammenarbeit voneinander direkt oder indirekt erhalten, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses geheim halten und Dritten nicht offenbaren. Dies gilt nicht, wenn diese Informationen bereits bekannt waren, ohne Verstoß gegen Geheimhaltungspflichten bekannt oder öffentlich zugänglich werden oder der Erfüllung der Aufgaben aus § 4 dienen. Davon unberührt sind gesetzliche oder durch Behörden oder Gerichte rechtmäßig verfügte Offenbarungspflichten; in entsprechenden Fällen ist der Vertragspartner zu informieren und das Vorgehen insoweit mit ihm abzustimmen. Die Vertragsparteien werden Informationen nicht für andere Zwecke als zur Abwicklung dieses Vertrags verwenden. Personenbezogene Erhebungsunterlagen sind vom Auftragnehmer zu vernichten, sobald sie nicht mehr benötigt werden. Elektronisch gespeicherte Daten dieser Art sind unter den gleichen Voraussetzungen zu löschen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen die Vernichtung/Löschung rechtsverbindlich zu bestätigen.

Die Vertragsparteien werden ihre Erfüllungsgehilfen, die von dem Vertrag wissen oder an den Verhandlungen beteiligt sind, in gleicher Weise verpflichten, die hierbei erworbenen Kenntnisse und Informationen geheim zu halten, und zwar auch nach dem Ausscheiden dieser Mitarbeiter aus dem jeweiligen Dienstverhältnis. 

Erklärungen an die Öffentlichkeit, insbesondere gegenüber der Presse, die die Verhandlung, den Abschluss oder die Abwicklung dieses Vertrags betreffen, bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Vertragspartners.

Die wiederholte schuldhafte Verletzung der gesetzlichen und vertraglichen Geheimhaltungspflichten trotz schriftlicher Abmahnung berechtigt zur fristlosen Kündigung dieses Vertrags. Schadensersatzansprüche in Folge solcher Verletzungen bleiben unberührt.

Im Übrigen gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) in der bei Veröffentlichung der Vertragsunterlagen gültigen Fassung.

§ 10
Vorzeitige Vertragsbeendigung

Das Recht der Parteien, den Vertrag aus wichtigem Grund gegebenenfalls fristlos zu kündigen, bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine Partei gegen eine wesentliche vertragliche Verpflichtung verstößt und das pflichtwidrige Verhalten trotz Abmahnung nicht innerhalb der gesetzten Frist abstellt.

Darüber hinaus hat der Auftraggeber ein vertragliches Rücktrittsrecht ohne Fristsetzung bei Vorliegen folgender Ausschlussgründe:

- 	wenn eine der Eigenerklärungen zur persönlichen Lage, wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit und/oder Tariftreue/Mindestentlohnung schuldhaft falsch ausgefüllt worden ist oder sonstige die Zuverlässigkeit erheblich beeinträchtigende Umstände eintreten
- 	wenn der Auftragnehmer die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nicht ordnungsgemäß erfüllt
- 	wenn der Auftragnehmer wegen einer nachweislichen schweren Verfehlung (z.B. Vorteilsgewährung § 333 StGB, Bestechung § 334 StGB) oder ähnlichen Handlungen außerhalb korrekter geschäftlicher Gepflogenheiten sich als unzuverlässig erweist
- 	wurde der Vertrag vorbehaltlich geschlossen, weil das Ergebnis über die Sicherheitsüberprüfung noch nicht vorliegt, endet der Vertrag außerordentlich bei Bekanntwerden einer negativen Sicherheitsüberprüfung.  

Ein Ausschlussgrund nach Absatz 2 ist die Abgabe von Angeboten, die auf wettbewerbsbeschränkenden Absprachen im Sinne von § 298 StGB beruhen, die Beteiligung an unzulässigen Wettbewerbsbeschränkungen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), insbesondere eine Vereinbarung mit Dritten über die Abgabe oder Nichtabgabe von Angeboten, über zu fordernde Preise, über die Entrichtung einer Ausfallentschädigung (Gewinnbeteiligung oder sonstige Angaben) und über die Festlegung von Preisempfehlungen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle Schäden zu ersetzen, die unmittelbar oder mittelbar durch den Rücktritt vom Vertrag entstehen. Die §§ 346 bis 349 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sowie §§ 280 ff. BGB bleiben unberührt. Andere Rechte als Ansprüche auf Vergütung in Anspruch genommener Leistungen stehen dem Auftragnehmer auf Grund des Rücktritts nicht zu.

Liegen wichtige Gründe vor, so hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe zu zahlen, gleich ob der Auftraggeber sein Rücktrittsrecht nach Absatz 1 ganz oder teilweise ausübt.

Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt das 50-fache des Wertes der angebotenen, versprochenen oder gewährten Geschenke oder sonstigen Vorteile in Korruptionsfällen, bzw. das 50-fache der ersparten Aufwendungen oder des verursachten Schadens in den übrigen Fällen, höchstens jedoch 5 v. H. des gesamten Auftragspreises ohne Umsatzsteuer. Ist ein Wert im Sinne von Satz 1 nicht feststellbar, beträgt die Vertragsstrafe 5 v. H. des gesamten Auftragspreises ohne Umsatzsteuer.

Die Kündigung des Vertrags oder der vertragliche Rücktritt ist gegenüber dem Vertragspartner schriftlich mit Einschreiben gegen Rückschein zu erklären.

§ 11
Schlussbestimmungen

Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.

Der Bestand dieses Vertrags wird nicht durch die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen oder Regelungslücken berührt. Eine unwirksame Bestimmung oder Regelungslücke ist durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen bzw. auszufüllen, die dem Sinn und Zweck der wegfallenden Bestimmung oder übrigen Regelungen des Vertrags weitestgehend entspricht.

Nebenabreden bestehen nicht.

Abtretungen von Forderungen gegen den Auftraggeber sind nur mit dessen Zustimmung zulässig. Aufrechnungen sind nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen Forderungen zulässig.

Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Siegburg.


Siegburg,						
Die Leiterin der Justizvollzugsanstalt


____________________________		____________________________
(Unterschrift des Auftraggebers)			(Unterschrift des Auftragnehmers)
(Welten)




5. Verbindlichkeit

Der Anbieter sichert mit der nachstehenden Unterschrift die Verbindlichkeit und Richtigkeit der von ihm eingetragenen Angaben zu.


_____________________                    	 ___________________________________
(Ort, Datum)                                              (rechtsverbindliche Unterschrift(en), Stempel)

[bookmark: _Toc69984761]6. Besondere Hinweise

Diese Leistungsbeschreibung gilt als Vertragsbestandteil. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen des Landes Nordrhein-Westfalen (ZVB-NRW Formular 512). Zu den Einzelheiten wird auf das anliegende Formular 511a (Bewerbungs- und Vergabebedingungen E-Mail-Vergabe) verwiesen.
Das Angebotsschreiben (Formular 324) ist zwingend mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift zu versehen. Angebote, die kein unterschriebenes Angebotsschreiben oder nur einen Firmenstempel enthalten, müssen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus ist das Formular 522 (Eigenerklärung Mindestlohngesetz) ausgefüllt zurückzusenden.
Für die Bearbeitung der Verdingungsunterlagen und die Erstellung des Angebots wird keine Entschädigung gewährt. Mit Angebotsabgabe ist der Bieter an sein Angebot gebunden, sofern er es nicht bis zum Ablauf der Angebotsfrist per E-Mail zurückzieht. Änderungen oder Berichtigungen der Angebote sind bis zum Ablauf der Angebotsfrist zulässig. 
Der Zuschlag kann ohne Aufnahme von Verhandlungen erteilt werden. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Enthält Ihr Angebotsschreiben standardmäßig Ihre AGB, ist ein Hinweis erforderlich, dass Ihre AGB bei diesem Angebot nicht gelten. 
Es sind nur schriftliche Rückfragen per E-Mail zugelassen. Die Antworten sowie ggf. weitere Informationen zum Verfahren bzw. den Vergabeunterlagen werden allen am Verfahren beteiligten Bietern zeitgleich und anonymisiert per E-Mail erteilt. 
Sofern auf Ihr Angebot bis zum Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist kein Zuschlag erteilt wurde, konnte Ihr Angebot nicht berücksichtigt werden. Auf § 46 Abs. 1 UVgO wird hingewiesen. 
Vom Bieter einzureichende Unterlagen:
· Angebot (Ziffer 6 dieser Leistungsbeschreibung) / eigenes Preisblatt
· Formular 324
· Formular 522
· Zertifikate (siehe Ziffer 3)
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